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5. a) Im Amtshaftungsprozess obliegt es dem Kläger, das rechts-
13. II. 25 widrige und schuldhafte Verhalten eines Amtsträgers darzu-
III ZR 63/24 legen und zu beweisen. Der mit Beschränkungsmaßnahmen

nach §§ 9 bis 11, § 15 G 10-Gesetz (in der vom 24. August 
2017 bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung) und § 9 Abs. 4 
Satz 7, § 8b Abs. 1 und 2 BVerfSchG(in der vom 21. Juni 2017 
bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung) verbundene Eingriff 
in das Grundrecht des Klägers aus Art. 10 Abs. 1 GG führt 
jedenfalls dann nicht zu einer Umkehr der Darlegungs- und 
Beweislast, wenn die Beschränkungsmaßnahmen von der 
G 10-Kommission (vgl. § 15 G 10-Gesetz; § 8b Abs. 2 BVerf- 
SchG) geprüft und für zulässig, notwendig und verhältnismä­
ßig erklärt worden sind.
b) Zur sekundären Darlegungslast des beklagten Staates im 
Amtshaftungsprozess, wenn er sich im Hinblick auf die tat­
sächlichen Voraussetzungen von Beschränkungsmaßnahmen 
nach dem G 10-Gesetz und dem Bundes Verfassungsschutzge­
setz auf Geheimhnltungsgründe und die mangelnde Freigabe 
von Informationen durch die jeweiligen Nachrichtengeber 
beruft.
c) EinschwerwiegenderEingriffindasdurchArt.2 Abs. 1 i.V.m
Art. 1 Abs. 1 GG geschützte allgemeine Persönlichkeitsrecht 
und in dessen durch Art. 10 Abs. 1 GG besonders geschützte 
Teilbereiche kann einen öffentlich-rechtlichen Anspruch aus 
Aufopferung (§ 75 EinlALR) des Betroffenen begründen......  71

6. a) Umstände, die in die Risikosphäre einer Vertragspartei fal-
18. II. 25 len, sind grundsätzlich keine unvermeidbaren, außergewöhn-
X ZR 68/24 liehen Umstände im Sinne von § 65 ih Abs. 4 Satz 1 Nr. 2

BGB.
b) Ein der Risikosphäre des Reisenden zuzurechnender 
Grund liegt grundsätzlich vor, wenn der Reisende zur Teil­
nahme an der Reise nicht in der Lage ist, weil seine Gesund­
heit ihm dies nicht erlaubt. Dasselbe gilt, wenn ein begründe­
ter Verdacht auf eine Covid-19-Infektion einer Teilnahme an 
der Reise entgegensteht.
c) Wenn der Reiseveranstalter die Reiseleistung aus Gründen 
verweigert, die einer Teilnahme an der Reise entgegenstehen 
und die allein in der Person des Reisenden liegen, stellt ihm in 
entsprechender Anwendung von § 651h Abs. 1 Satz 3 BGB ein 
Entschädigungsanspruch zu.
d) Die Regeln über die reiserechtliche Gewährleistung haben 
Vorrang vor den Regelungen des allgemeinen Leistungsstö­
rungsrechts.
e) Deshalb kommt eine entsprechende Anwendung von 
§ 645, § 648a oder § 314 BGB auf einen Reisevertrag im Falle
von Leistungshinderaissen nicht in Betracht................................  105



7. a) Für das Vorliegen eines nach § 249 Abs. 1 BGB ersatzfähi-
19. II. 25 gen Schadens in Gestalt der Belastung mit einer Verbindlich-
VIII ZR 138/23 keit gegenüber einem Dritten kommt es grundsätzlich nicht

auf die zwischen dem Geschädigten und dem Dritten (hier: ei­
nem Inkassounternehmen im Rahmen des sogenannten Kon­
zerninkassos) gerroffenen Vereinbarungen über die Leistungs­
zeit und die Art und Weise der Erfüllung der Verbindlichkeit 
(hier: einer Inkassovergütung) an.
b) Dies gilt auch dann, wenn die vereinbarten Modalitäten -  
wie die Abrede, dass der Dritte hinsichtlich seiner Vergütung 
an Erfüllungs statt die Abtretung des diesbezüglichen Ersat­
zanspruchs des Geschädigten gegen den Schädiger annimmt 
-  zur Folge haben, dass der Geschädigte keinen direkten Mit­
telabfluss in Form einer Geldzahlung an den Dritten erleidet.
c) Gerät der Schuldner in Zahlungsverzug, ist die Beauftra­
gung eines Rechtsanwalts oder eines Inkassounternchmens 
regelmäßig selbst in einfach gelagerten Fällen aus der Sicht des 
Gläubigers zur Wahrnehmung seiner Rechte erforderlich und 
zweckmäßig mit der Folge, dass die hierdurch verursachten 
Kosten nach § 280 Abs. 1, 2, §§ 286, 249 Abs. 1 BGB erstat­
tungsfähig sind.
d) Etwas anderes gilt grundsätzlich auch dann nicht, wenn
der Gläubiger ein konzernverbundenes -  gleichwohl aber 
rechtlich selbständiges -  Inkassounternchmen mit der Ein­
ziehung einer Forderung gegen einen säumigen Schuldner 
beauftragt (sogenanntes Konzerninkasso). Nur wenn im 
Einzelfall besondere Anhaltspunkte für ein von sachfremden 
Interessen geleitetes, rechtsmissbräuchliches Verhalten des 
Gläubigers vorliegen, kann die Erforderlichkeit einer solchen 
Maßnahme zu verneinen sein.............................................................  116
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